
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS Vwgh 2021/12/20 Ra 2018/08/0013
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 20.12.2021

Index

19/05 Menschenrechte

40/01 Verwaltungsverfahren

Norm

MRKZP 07te Art4

VStG §44a Z1

Beachte

Miterledigung (miterledigt bzw zur gemeinsamen Entscheidung verbunden):

Ra 2018/08/0066

Rechtssatz

Gemäß § 44a Z 1 VStG hat der Spruch eines Straferkenntnisses die als erwiesen angenommene Tat zu enthalten. Es

bedarf daher einer Identi>zierung der Tat (unter anderem) nach Ort und Zeit, wobei eine Ungenauigkeit bei der

Konkretisierung dann keinen EinAuss auf die Rechtmäßigkeit der Entscheidung hat, wenn dadurch keine

Beeinträchtigung der Verteidigungsrechte des Beschuldigten und keine Gefahr der Doppelbestrafung bewirkt wird (vgl.

VwGH 13.8.2019, Ra 2019/03/0068).

Schlagworte

"Die als erwiesen angenommene Tat" Begriff Tatort "Die als erwiesen angenommene Tat" Begriff Tatzeit Mängel bei

Beschreibung ungenaue Angabe
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